
Amtl. Mitteilung 
 

Landtagswahl in Hessen und  
Direktwahl der Landrätin/des Landrats im Landkreis Fulda 

am 08.10.2023 
 

Beantragung/Rücklauf von Briefwahlunterlagen 
 
 
Am 08.10.2023 finden die Landtagswahl in Hessen und die Direktwahl der Landrä-
tin/des Landrats im Landkreis Fulda statt. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 
Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist noch bis zum Freitag, 06.10.2023,  
13:00 Uhr, möglich.  
 
Im Falle einer plötzlichen Erkrankung können Briefwahlunterlagen noch bis zum 
Wahltag, 15:00 Uhr, beantragt werden. Das Wahlamt (Rathaus, Bürgerbüro) ist des-
wegen zu folgenden Zeiten geöffnet: 
 
Samstag, 07.10.2023 von 09:30 – 12:00 Uhr und am 
Sonntag, 08.10.2023 von 08:00 – 15:00 Uhr durchgehend. 
 
Zur Beantragung von Briefwahlunterlagen am Wahlsonntag sollte sich vorab telefo-
nisch mit dem Wahlamt (Tel.-Nr. 06654 17-32 oder -30) in Verbindung gesetzt wer-
den. 
 
Plötzlich Erkrankte sollten nach Möglichkeit den Briefwahlantrag auf der Rückseite 
der Wahlbenachrichtigung nutzen. Hier kann auch angegeben werden, von wem die 
Briefwahlunterlagen abgeholt werden (Vollmacht). 
 
Die Wahlbriefe (roter Umschlag: Landtagswahl  -  gelber Umschlag: Direktwahl) 
müssen bis spätestens Wahlsonntag, 08.10.2023, 18:00 Uhr, beim Magistrat der 
Stadt Gersfeld (Rhön), Marktplatz 19, eingegangen sein (Rathaus-Briefkasten – bar-
rierefreier Zugang von der Amelungstraße aus erreichbar). 
 
Wahlbriefe sollten am Wahlwochenende nicht mehr per Post zurückgesandt werden, 
da eine rechtzeitige Zustellung unter Umständen nicht mehr gegeben ist. Die Wahl-
briefe können im Rathaus abgegeben oder auch in den Briefkasten des Rathauses 
eingeworfen werden. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Gersfeld (Rhön), 02.10.2023 
 
Der Magistrat der Stadt Gersfeld (Rhön) 
- Wahlamt - 


